
Öffentliches Verfahrensverzeichnis  
PEMA – Heinrich Leupoldt KG 

- gemäß § 4 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) - 

Dieses Verfahrensverzeichnis wurde zuletzt geändert am: 01.02.2011 

Folgende Angaben sind gemäß §4e BDSG vom Datenschutzbeauftragten jedermann auf Antrag ver-
fügbar zu machen: 

 

1. Name oder Firma der verant-

wortlichen Stelle 

Heinrich Leupoldt KG 

2. Inhaber, Vorstände, Geschäfts-

führer 

Franz H. Leupoldt 

2.1 Leitung der Datenverarbeitung Herr Stephan Fischer 

2.2 Bestellter Datenschutzbeauf-

tragter 

FRT Consult GmbH 

Andreas Hein 

Kurt-Schumacher-Str. 23 

95326 Kulmbach 

3. Anschrift der verantwortlichen 

Stelle 

Goethestr. 23 

95163 Weissenstadt 

Telefon: 09253 89-0 

Fax: 09253 89 - 40 

E-Mail: kontakt@pema.de 

4. Zweckbestimmungen der Da-

tenerhebung, Datenverarbeitung 

oder Datennutzung 

Die Datenerhebung, -verarbeitung und Datennutzung erfolgt 

zur Herstellung, dem Vertrieb sowie zur Vermarktung und  

Entwicklung von Vollkornprodukten und Lebkuchen. 

Die Daten werden zur Abwicklung der Geschäfte sowie für 

eigene Werbung und Marktforschungszwecke erhoben und 

genutzt. 

5. Beschreibung der betroffenen 

Personengruppen und der diesbe-

züglichen Daten oder Datenkate-

gorien 

 

 

 

Im Wesentlichen werden zu folgenden Personengruppen per-

sonenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt: 

-Kundendaten (Adressdaten, Vertragsdaten, etc.)  

-Interessentendaten (bes. Produktinteresse, Adressdaten)  

-Mitarbeiterdaten, Bewerberdaten, Vermittler-/makler-

/agenturdaten (bes. Personaldaten zur Personalverwaltung 

und -steuerung)  

-Daten zu Mietern, Geschäftspartner und Vermittlern  

-Daten zu Lieferanten  

-Daten zur Erfüllung der unter Nr. 4 genannten Zwecke 
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6. Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern, denen die Daten 

mitgeteilt werden können 

-Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschrif-

ten erhalten (z.B. Sozialversicherungsträger)  

-Interne Stellen, die an der Ausführung und Erfüllung der je-

weiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind  

-Externe Auftragnehmer (Dienstleistungsunternehme) ent-

sprechend §11 BDSG  

-Weitere externe Stellen, wie z.B. Partner im Rahmen der vom 

Kunden erteilten Auftragstätigkeit  

 

7. Regelfristen für die Löschung 

der Daten 

Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -

fristen erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die ent-

sprechenden Daten  routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht 

mehr zur Vertragserfüllung erforderlich sind.  

Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden diese ge-

löscht, wenn die Zweckbestimmung entfällt.  

 

8. Datenübermittlung in Drittstaa-

ten 

Zur Erfüllung von Vertragszwecken, eines vertragsähnliches 

Vertrauensverhältnisses, zur Beratung und Betreuung des 

Betroffenen werden Daten in Drittstaaten übermittelt.  

 

 
 
PEMA 
Heinrich Leupoldt KG 
Datenschutzbeauftragter 


